
Zertifikatsspezifische Ordnung 

für die Prüfung im Studienprogramm „Visual Literacy & Production. Photographie, 

Graphik und Video analysieren und produzieren“ 

der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

 

vom 18.08.25 

 

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und des § 76 Abs. 2 Nr. 6 des Hochschulgesetzes 

(HochSchG) vom 23. September 2020 (GVBl. S. 461), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-

setzes vom 17. Juni 2025 (GVBl. S. 202), BS-223-41, hat der Senat am 18.07.2025 die fol-

gende Ordnung für die Prüfung im Studienprogramm „Visual Literacy & Production. Photogra-

phie, Graphik und Video analysieren und produzieren“ beschlossen. Diese Ordnung hat das 

Präsidium am 14.08.2025 genehmigt. Sie wird hiermit bekannt gemacht. 

 

§ 1  

Geltungsbereich 

Diese Ordnung regelt die Prüfung im Studienprogramm „Visual Literacy & Production. Photo-

graphie, Graphik und Video analysieren und produzieren“ der Universitätsbibliothek der Jo-

hannes Gutenberg-Universität Mainz, nachfolgend JGU. Sie gilt in Verbindung mit der Ord-

nung der Johannes Gutenberg-Universität Mainz für die Prüfung in Studienprogrammen mit 

Abschluss Zertifikat (OPZ) in der jeweils geltenden Fassung. Die zertifikatsspezifische Prü-

fungsordnung (EZPO) enthält ergänzende, zertifikatsspezifische Regelungen. 

 

§ 2  

Gliederung und Ziel des Studiums, Gliederung der Prüfung 

(1) Das Studienprogramm besteht aus dem Modul „Visual Literacy & Production. Photogra-

phie, Graphik und Video analysieren und produzieren“. Näheres ist im Anhang geregelt. 

(2) Das Studienprogramm „Visual Literacy & Production. Photographie, Graphik und Video 

analysieren und produzieren“ hat zum Ziel, Studierenden grundlegende Kompetenzen in der 

kontextbezogenen Analyse und Produktion verschiedener Bildmedien zu vermitteln. Bildmedi-

enkompetenz wird als eine fächerübergreifende Schlüsselkompetenz verstanden, die Karrier-

ewege in verschiedenen Berufsfeldern eröffnet und lebenslanges Lernen und gesellschaftliche 

Teilhabe ermöglicht. 

(3) Die Prüfung besteht aus einer benoteten Modulprüfung gemäß § 7. 

(4) Nach erfolgreich absolvierter Prüfung wird ein Zertifikat verliehen. 

 

§ 3  

Studienbeginn 

Das Studienprogramm kann zum Wintersemester begonnen werden. 
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§ 4  

Zugangsvoraussetzungen 

(1) Über die in § 2 der OPZ geregelten Zugangsvoraussetzungen hinaus gelten für das Studi-

enprogramm „Visual Literacy & Production. Photographie, Graphik und Video analysieren und 

produzieren“ folgende Zugangsvoraussetzungen: 

1. Zum Studienprogramm kann zugelassen werden, wer in einem Bachelor- oder Staats-

examensstudiengang ab dem 5. Fachsemester oder in einem Masterstudiengang an der 

JGU eingeschrieben ist. 

 

§ 5  

Studienumfang 

(1) Der Gesamtumfang in Semesterwochenstunden (SWS) und die Verteilung auf Pflichtlehr-

veranstaltungen und Wahlpflichtlehrveranstaltungen ergibt sich aus der Modulübersicht im An-

hang dieser Ordnung. 

(2) Im Rahmen des Studienprogramms sind 15 LP zu erreichen. 

 

§ 6  

Prüfungsausschuss 

Gemäß § 8 Abs. 1 OPZ ist für das Studienprogramm der Prüfungsausschuss für fachübergrei-

fende Zertifikate zuständig. 

 

§ 7 

Modulprüfung, Prüfungssprache und Abschlussprüfung 

Art, Dauer und Gegenstände der Modulprüfung sind im Anhang dieser Ordnung geregelt. 

 

§ 8  

Bewertung der Prüfungs- und Studienleistungen, Gesamtbewertung, 

Zertifikatsurkunde 

(1) Die Gesamtnote des Studienprogramms entspricht der Note der Modulprüfung. 

(2) Die englische Übersetzung des Studienprogramms lautet: Visual Literacy & Production. 

Analysing and producing photography, graphics and video“. 

 

§ 9 

Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Veröffentlichungsblatt der Johan-

nes Gutenberg-Universität Mainz in Kraft. 
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Mainz, den 18.08.25 

 

 

 

Univ.-Prof. Dr. Georg Krausch 

Präsident der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
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Anhang 

A. Modulbeschreibung 

Modul 1 Visual Literacy & Production. Photographie, 
Graphik und Video analysieren und produ-
zieren  
Visual Literacy & Production. Analysing and producing pho-
tographs, graphics and videos 

 

Pflicht- oder Wahlpflichtmodul P 

Leistungspunkte (LP) und Ar-
beitsaufwand (Workload) 

15 LP = 450 h 

Moduldauer  
(laut Studienverlaufsplan) 

2 Semester 

Lehrveranstaltungen/ 
Lernformen 

Art 
Regelsemester-
bei Studienbeginn 

WiSe 

Verpflich-
tungsgrad 

Kontakt-
zeit (SWS) 

Selbststu-
dium 

Leistungs-
punkte 

(1) Einführung in die Bildmedien-
analyse 

S WiSe P 2 69 3 

(2) Bildmediengebrauch: Recher-
che, Datenverwaltung, Nut-
zung 

Ü WiSe P 2 39 2 

(3) Bildmedienproduktion I: Photo-
graphie, Vektorgraphik, KI-ge-
nerierte Bilder 

Ü WiSe P 2 69 3 

(4) Bildmedienproduktion II: Video Ü SoSe P 2 69 3 

(5) Projektseminar S SoSe P 2 99 4 

Um das Modul abschließen zu können sind folgende Leistungen zu erbringen: 

Anwesenheit 
in den Lehrveranstaltungen (2) und (5); in (3) und (4) ist die Anwesenheit bei den 
Einweisungen in die technischen Geräte verpflichtend und Teil der aktiven Teil-
nahme  

Aktive Teilnahme gemäß § 6 Abs. 2 OPZ 

Studienleistung(en) Portfolio zu den Lehrveranstaltungen (1), (2) und (3) 

Modulprüfung 
Video mit Dokumentation und Reflexion von dessen Konzeption, Produktion und 
Vermittlungseinsatz im Rahmen der Lehrveranstaltungen (4) und (5); Video von 
ca. 4-10 Minuten Länge, Textumfang ca. 20 Seiten 

Qualifikationsziele/Lernergebnisse/Kompetenzen  

Die Studierenden können… 
a. … die Wirkung, Bedeutung und Wahrheitsgehalt von Bildern kunstwissenschaftlich und kontextbezogen analy-
sieren. 
b. … Bildmedien und -inhalte als Mittel der Kommunikation zielgruppenorientiert einsetzen und begründet aus-
wählen. 
c. … die nötige technische Qualität von Bildmedien für verschiedene Verwendungszusammenhänge definieren, 
passendes Bildmaterial in Recherchen finden und weiterbearbeiten. 
d. … ausgerichtet am jeweiligen Nutzungskontext Bildmedien – auch mit Unterstützung von KI-Werkzeugen – 
erzeugen (Photographien, Videos, Vektorgraphiken), die technischen und gestalterischen Mindeststandards ent-
sprechen. 
e. … den eigenen Einsatz von Bildmedien kritisch reflektieren. 

 


